
Abänderungsantrag in zweiter Lesung 

der Abgeordneten Wolfgang Gerstl , Muna Duzdar, Nikolaus Scherak, Lukas Hammer, 
Sabine Schatz 

Kolleginnen und Kollegen 

zum Bericht des Verfassungsausschusses über den Antrag 16/A der Abgeordneten Sigrid 
Maurer, BA, Kolleginnen und Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 
Bundesgesetz über den Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des 
Nationalsozialismus geändert wird (41 d.B.) 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen: 

Der Antrag betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über den Nationalfonds 
der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus geändert wird (16/A) in der Fassung 
des Berichts des Verfassungsausschusses (41 d.B.), wird wie folgt geändert: 

1. (Verfassungsbestimmung) Z 1 lautet: 

„ 1. (Verfassungsbestimmung) § 3 Abs. 4 lautet: 

„( 4) (Verfassungsbestimmung) Die Verwaltung des Fonds wird unter Leitung des 
Vorsitzenden des Kuratoriums bei der Parlamentsdirektion geführt. Der Präsident des 
Nationalrates stellt auf Vorschlag des Vorsitzenden des Kuratoriums das hierfür notwendige 
Personal dem Fonds zur Verfügung. Bei ihrer Tätigkeit für den Fonds sind die Bediensteten 
der Parlamentsdirektion fachlich an die Weisungen des Vorsitzenden des Kuratoriums 
gebunden. Der Fonds kann die Abwicklung von Leistungen, die von ihm zuerkannt werden, 
auch dem Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 
übertragen."" 

Begründung 

In § 3 Abs. 4 sollen die beiden Sätze „Der Präsident des Nationalrates stellt auf Vorschlag des 
Vorsitzenden des Kuratoriums das hierfür notwendige Personal dem Fonds zur Verfügung. Bei 
ihrer Tätigkeit für den Fonds sind die Bediensteten der Parlamentsdirektion fachlich an die 
Weisungen des Vorsitzenden des Kuratoriums gebunden." eingefügt werden, um 
sicherzustellen, dass auch im Falle, dass keine Personenidentität zwischen 
Nationalratspräsident und Kuratoriumsvorsitzenden gegeben ist, der Fonds bei seiner 
Aufgabenbewältigung durch die Parlamentsdirektion so wie bisher personell unterstützt wird . 
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